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sachkundigen Erläuterungen. Forderung nach einem weitgesteckten 
Rahmen. Warnung vor Zersplitterung, Wahrung des Zusammenhangs. 
Öffentlichkeitsarbeit.
„Ich glaube also, sie (eine Gesellschaft f. dt. Geschichte) muß es für 
ihren Hauptzweck erklären, große Werke zu unternehmen und zu die­
sen die Tätigkeit ihrer Mitglieder nach einem festen Plane zu ver­
einigen83.“

83) Winter, Vorgeschichte S. 23 f.
84) Zs. für geschichtliche Rechtswissenschaft 1 S. 136.
85) Ebda. S. 138.

Fragen der Organisation: Ablehnung von leerem Formalismus und 
Bürokratismus. Mangelnde Eignung von Akademieverfassungen. Über­
flüssigkeit von regelmäßigen öffentlichen Sitzungen und von Tätigkeits­
berichten. Die Arbeiten der Gesellschaft sollen für sich selber sprechen. 
Schaffung eines bedeutenden Fonds.

1815

Über das geschichtliche Studium des Deutschen Rechts:
Forderung nach urkundlich belegten Landesgeschichten. Das Fehlen 
einer aus Quellen gearbeiteten deutschen Geschichte, „welche ins Ein­
zelne geht“: „Bloße Urkundensammlungen, - und selbst diese fehlen 
manchen deutschen Ländern ganz - ersetzen jenen Mangel nur sehr 
unvollständig84.4 ‘
Sammlung deutscher Stadtrechte:
, Jede Stadt, deren Recht für eine Reihe anderer Orte Quelle des Privat­
rechts geworden ist, verdient eine besondere Bearbeitung ihrer 
Geschichte85.“ Der Gewinn für die deutsche Rechts- und Geschichts­
wissenschaft aus Vorarbeiten. Die Gunst des gegenwärtigen Zeitpunkts. 
Die Öffnung der Archive: „Zwar ist ohne Zweifel schon vieles von dem 
reichen Vorrath an Quellen der Geschichte untergegangen, welchen die 
in der letzten Zeit aufgehobenen Stifter und Klöster bis dahin aufbe­
wahrt hatten, und die Geschichte manches Landes läßt sich vielleicht 
jetzt nicht mehr so schreiben, wie sie noch vor 20 Jahren geschrieben 
werden konnte; um so dringender mahnt der Verlust, zu sammeln was 
noch vorhanden ist. Besonders wünschenswerth wäre für die Bearbei-. 
tung der deutschen Specialgeschichte die Vereinigung mehrerer für 
denselben Zweck, zumal da bei einer auf Urkunden gegründeten Ge­


